
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES
OBERNEUCHING - HOLLERWEG II
(FLST.NR. 54, 54/7)

15. JUNI 2012
23. JANUAR 2014

0,35
0,35

Bebauungsplan als

6,20m

Dächer sind als Satteldächer mit mindestens 22° und maximal 35° Dachneigung
auszubilden.
Rote oder dunkelfarbige Dacheindecke, nichtglänzend.
Dachaufbauten sind ab 35° Dachneigung zulässig.

Die höchstzulässige Sockelhöhe, gemessen zwischen natürlicher Geländeoberfläche
(bergseits - Höhenbezugspunkt: Straße) und Schnittpunkt Außenwand / Oberkante
Erdgeschossrohfußboden beträgt 0,3 Meter.
Geländeaufschüttungen oder -abgrabungen sind, mit Ausnahme für Terrassen und Zuwegungen,
 nicht zulässig.

Je Einzelhaus ist eine Wohneinheit zulässig.

MARKUS HEILMAIER
DIPL.-ING.(FH) ARCHITEKT
WILHELM-VON-DIEZ-STR. 3
85435 ERDING
TEL: 08122 - 40 110
FAX: 08122 - 22 90 55

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

 a)

 b)

Innerhalb der Baugrundstücke sind pro angefangene 400m² Fläche mindestens
ein Baum der festgesetzten Art und Größe zu pflanzen (siehe Ziffer 10 b)

Für die aufgrund der o.a. Festsetzung zu pflanzenden Bäume sind folgende
Arten zulässig:

Traubenkirsche, Stieleiche, Hainbuche, Bergahorn, Feldahorn,
Obstbaum Hochstämme.

vorgeschriebene Hauptfirstrichtung

Verfahrensvermerke

1.
Der Gemeinderat Neuching hat in der Sitzung vom 25.09.2007 die Aufstellung des Bebauungsplanes
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26.10.2007 bekannt gemacht.

2.
Da die Aufstellung im vereinfachten Verfahren (§ 13 BauGB) durchgeführt wurde, erfolgte die
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Anhörung der
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB gleichzeitig in der Zeit vom 16.04.2012 bis 21.05.2012
(Planfassung vom 13.04.2012).

3.
Da auf Grund der eingegangenen Stellungnahmen der Gemeinderat beschlossen hat, den Entwurf zu ändern,
erfolgte eine erneute öffentliche Auslegung in der Zeit vom 04.11.2013 bis 06.12.2013.

4.
In der Sitzung vom 28.01.2014 hat der Gemeinderat Neuching den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in
der Fassung vom  23.01.2014 als Satzung beschlossen.

Oberneuching, den .............................
Gemeinde Neuching
    
 

Hans Peis
Erster Bürgermeister
Gemeinde Neuching

5.
Ausgefertigt

Oberneuching, den .............................
Gemeinde Neuching
    
 

Hans Peis
Erster Bürgermeister
Gemeinde Neuching 

6.
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich im
Amtsblatt der VerwGem Oberneuching bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Oberneuching, den .............................
Gemeinde Neuching
  
 

Hans Peis
Erster Bürgermeister
Gemeinde Neuching

MARKUS HEILMAIER
DIPL.-ING.(FH) ARCHITEKT
WILHELM-VON-DIEZ-STR. 3
85435 ERDING
TEL: 08122 - 40 110
FAX: 08122 - 22 90 55

Erding, den .................................................

.......................................................................
(Markus Heilmaier)

GEMEINDE NEUCHING

Oberneuching, den .......................................

.......................................................................
(Hans Peis, 1. Bürgermeister)

vorgeschriebene Grundstückseinfahrt
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